
  Anlage 2 
 
Handlungsschritte bei Vorfällen gem. § 64a BbgSchulG gem. Nr. 3 des RS 14/25 „Hinsehen-Handeln-Helfen, Angst- und gewaltfrei leben und lernen in der Schule“ 
 
 
 
 

Mitführen, Zeigen, Weitergeben, Verteilen von Kennzeichen und Propagandamaterial verfassungsfeindlicher Organisationen gem. § 64a BbgSchulG 
 

Sofortige Intervention und Unterbindung der Handlung bzw. Gegenrede zur Äußerung 

Hinweis der/des Beschäftigten an den Schüler/die Schülerin, dass die Äußerung, Handlung oder Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher 
Organisationen strafrechtlich relevant sein kann 

Beweissicherung und ggf. Sicherstellung der sichtbaren Symbole 

Umzusetzende Maßnahmen durch die Schulleitung (nach Abschluss der Sofort-Maßnahmen) 

Entscheidung über die Schwere des Vorfalls 

Sachinformation an das Kollegium / ggf. 
Beratung in Gesamtlehrerkonferenz und 
Elternrat 

Einbezug Ansprechpartner/in Polizei der Schule  

Einbezug Polizei und ggf. Staatsanwaltschaft bei 
Strafanzeigen und Strafanträgen  

sofortige telefonische und schriftliche 
Information an Leiter/in StSchA, wenn 
presse- und öffentlichkeitswirksamer 
Vorfall; 
 
 

 in Absprache mit Leiter/in StSchA auch  
     Information an Pressestelle MBJS 

 

Prüfung der Meldung auf 
Vollständigkeit innerhalb von 24 
Stunden (Meldegrad 1) - wenn nicht 
bereits durch Schulleitung ausgefüllt 
wurde - und Freigabe an StSchA  

 

Zeitnahe Aufarbeitung des Vorfalls und Arbeit mit dem Schüler/der Schülerin 

Information an die 
Personensorgeberechtigten/ 
Erziehungsberechtigten bei 

Minderjährigen 

unverzügliche Prüfung und 
Entscheidung zur Anwendung 

EOMV  

Meldung des Vorfalls durch eine Lehrkraft über weBBschule  

Information an Schulträger bei Vorfällen 
gem. RS Nr. 3.6, Pkt. 7 (wenn Zusammenhang 

besteht) 


